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SdK legt Rechtsmittel gegen die vom Insolvenzverwalter beantragte 

Vergütungshöhe ein 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in dem Verfahren EDOB Abwicklungs AG i.I., vormals ESCADA AG i.I., hat der 

Insolvenzverwalter, Herr Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff, am 28.02.2020 einen 

Antrag auf Festsetzung seiner Vergütung beim Amtsgericht München eingereicht.  

 

 

Bisherige Vergütung 

 

Wie berichtet hat das Amtsgericht München 2011 eine Vergütung für den Zeitraum 

der vorläufigen Insolvenzverwaltung von 5,05 Mio. Euro festgesetzt. Hiergegen hat 

die SdK einen Rechtsstreit vor dem LG München I geführt und erreichen können, 

dass die festgesetzte Vergütung auf 2,96 Mio. Euro reduziert wurde (siehe 

Newsletter 18). Darüber hinaus hat der Insolvenzverwalter 2013 bereits einen 

Vergütungsvorschuss in Höhe von 1,13 Mio. Euro erhalten.  

 

 

Antrag auf Festsetzung der Vergütung / Rechtsmittel durch SdK eingelegt 

 

Nun geht der Insolvenzverwalter von einer weiteren Vergütung in Höhe von 3,74 

Mio. Euro aus. Insgesamt würde sich die Vergütung für den Zeitraum der 

vorläufigen sowie der regulären Insolvenzverwaltung auf 7,83 Mio. Euro belaufen.  

 

Die Festsetzung wurde unter anderem auf Basis von Zuschlägen in Höhe von 

insgesamt 470 % beantragt. Die SdK hat gegen den Antrag auf Festsetzung der 

Vergütung fristgerecht Einwendung erhoben und die Höhe der Zuschläge gerügt, 

um in der Folge eine nähergehende Prüfung vornehmen zu können.  

 

Der Insolvenzverwalter hatte für den Zeitraum der vorläufigen Insolvenzverwaltung 

Zuschläge von 455 % beantragt. Nach Intervention der SdK wurden die Zuschläge 

damals auf 240 % reduziert. Sofern jetzt die Zuschläge für die reguläre 

Insolvenzverwaltung in ähnlichem Rahmen reduziert werden würden, würde sich 

für die Gläubiger immerhin eine um ca. 1%-Punkt höhere Gesamtquote ergeben. 

Bisher haben Abschlagsverteilungen mit Quoten von insgesamt 21 % stattgefunden. 

Als Schlussquote ist ein Betrag von weiteren 5 % anvisiert. 
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Vergütung des Treuhänders 

 

Mittlerweile haben wir auch die Prüfung der vom Treuhänder der Anleihe, der Bank 

of New York Mellon, aufgenommen. Hier wurden den ersten Recherchen nach 

ebenfalls mehrere Mio. Euro an Vergütungen einbehalten, ohne dass wir bisher eine 

entsprechende Gegenleistung erkennen können. Über das weitere Vorgehen werden 

wir berichten.   

 

  

Für Fragen hierzu stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 14.05.2020 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der ESCADA AG i.I./EDOB AG i.I. 
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